
 
Tarifvertrag 

für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 
- Besonderer Teil BBiG – 

 
vom 13. September 2005  

 
Auszug mit den Änderungen durch Änderungstarifverträge 
(zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 18. April 2018) 

 
 
 

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
 
(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender 
Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestim-
mungen in der jeweiligen Fassung.  
 
(2)1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne 
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbil-
dungsstätte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten 
der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlan-
gung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hier-
bei mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise  
(z. B. für ICE) erstattet. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am 
auswärtigen Ort werden, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, 
erstattet. 4Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehen-
den Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am aus-
wärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbe-
zugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus an-
dauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten für 
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 
 
(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkos-
ten nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. des Aus-
bildungsentgelts für das erste Ausbildungsjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die 
Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts getragen werden. 3Die notwendigen Auslagen für Unterkunft und Verpflegungs-
mehraufwand werden bei Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockun-
terricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstattet. 4Leistungen Dritter sind anzurech-
nen. 
 
(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 
2 erstattet.  
 
 



§ 10a Familienheimfahrten 
 

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der 
auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum 
Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder 
der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal 
die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten 
der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlan-
gung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) 
sind auszunutzen. 
2Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. be-
sondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rück-
kehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungs-
stätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 
 
 
------------------- 
Ende des Auszugs zu den Ansprüchen auf Reisekostenerstattung 
 
Den vollständigen Text des Tarifvertrags für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
(TVAöD) - Besonderer Teil BBiG können Sie hier aufrufen.  
 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/oeffentlich
er-dienst/tarifvertraege/auszubildende_bbig.html 
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